
RÜCKERSTATTUNGSANTRAG des Beitrages 

an den KSGV bei Mehrfachmitgliedschaften 

in verschiedenen örtlichen Gewerbevereinen 

 

Zur Rückerstattung berechtigen die von mehreren örtlichen Gewerbevereinen an den KSGV 
bezahlten Mitgliederbeiträge für ein und dieselbe Mitgliedsfirma (Beitrag KSGV CHF 40.-; Beitrag 
Schweizerischer Gewerbeverband SGV CHF 15.- und Abo Schwyzer Gewerbe CHF 20.-, insgesamt 
CHF 75.-). Rückerstattet werden nur Doppel- und Mehrfachmitgliederbeiträge, ein Mitgliederbeitrag 
pro Firmenmitglied bleibt jährlich geschuldet und kann nicht rückerstattet werden. 

Folgende Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein: 

 Zahlungspflichtige Mitgliedschaft in mehreren örtlichen Gewerbevereinen die dem Kantonal 
Schwyzerischen Gewerbeverband (KSGV) angeschlossenen sind; 

 Dieselbe Firmenanschrift ist Mitglied in verschiedenen Gewerbevereinen (identische Firma; 
verschiedene Filialadressen qualifizieren nicht zur Rückerstattung des KSGV Beitrages);


 

 Es können nur Mitgliederbeiträge des aktuellen Kalenderjahres zurückgefordert werden (nach 
dem 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres eingereichte Anträge gelten als verwirkt); 

 Die entsprechenden Mitgliederbeitragsrechnungen müssen jährlich neu vorgelegt werden 
(bitte Mitgliederbeitragsrechnungen jedes örtlichen Gewerbevereins beilegen/übermitteln). Danke! 

Hiermit stellt die nachfolgend genannte Firma den Antrag auf Rückerstattung der von verschiedenen 
örtlichen Gewerbevereinen mehrfach an den KSGV geleisteten Mitgliederbeiträge im Betrag von 

CHF __________ (CHF 75.- pro Doppel- bzw. Mehrfachmitgliedschaft), Mitgliedschaft bei: 

 GV Brunnen-Ingelbohl   GV Einsiedeln  GV Arth-Oberarth-Goldau 

 gewerbe plus   HGV Lachen-Altendorf  HGV Freienbach 

 Meisterzunft Küssnacht   GV Muotathal  Meisterzunft Gersau 

 GV Rothenthurm   GV Sattel  GV Oberiberg 

 GV Schwyz  GV Steinen / Steinerberg   GV Unteriberg 

Firma:   

Anschrift:   

PLZ, Ort:   

Telefon:   

Email:   

Ansprechperson:   

IBAN (oder EZ beilegen):   

Ort und Datum:   

Unterschrift:   

Einzureichen an: Räber Treuhand GmbH, Rösslimatte 8, 8808 Pfäffikon SZ – info@raeber.ch 
(Frist zur Einreichung des Rückerstattungsantrages läuft am 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres ab) 
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